Textmuster für Mitarbeiter-Info über März-Abrechnung
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Wie Sie aus Medienberichten wissen, kämpfen viele Unternehmen infolge der Corona-Krise mit enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Umsatzeinbußen. Die Krise lässt leider auch unser Unternehmen nicht unberührt. Entsprechend den Richtlinien des Arbeitsmarktservice (AMS) führen wir Kurzarbeit zur weitgehenden Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes und zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit ein. Die administrativen Schritte zur Umsetzung der Kurzarbeit und die Abrechnung in der Gehalts- und Lohnverrechnung sind sehr kompliziert und zeitaufwändig (Ausfüllen unzähliger Formulare, Verhandlungen mit Interessensvertretungen, Anpassungen bei den Lohnprogrammen etc.).
Eine Berücksichtigung der Kurzarbeit bereits bei der März-Abrechnung ist daher nicht mehr möglich, weil Sie andernfalls Ihre Bezüge nicht zeitgerecht erhalten würden.
Das bedeutet:
· Sie erhalten für die März-Gehalts- und Lohnbezüge eine Akonto-Zahlung in Höhe von ca. 80 bis 90 % Ihres bisherigen Netto-Bezuges.
· Im April wird die März-Abrechnung dann rückwirkend korrigiert, um sie an die Kurzarbeit anzupassen.
· [bookmark: _GoBack]Dies wird voraussichtlich im April zu einer Korrektur der Gehalts- bzw. Lohnabrechnung führen (Abzug oder Nachzahlung), die aber notwendig ist, um die Kurzarbeitsabrechnung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben korrekt abzurechnen. Die Auszahlung erfolgt daher unter Vorbehalt etwaiger Rückforderungen, welche bei der nächsten Abrechnung abgezogen werden.
Wir ersuchen Sie um Kenntnisnahme und Ihr Verständnis!
